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Werte Klientin,
werter Klient!

Jetzt „steht“ sie also endlich – die neue (alte)
Koalition. Wenn die angekündigten Maßnah-
men im steuerlichen Bereich von der neuen
Regierung tatsächlich umgesetzt werden, dann
brauchen Unternehmer und Steuerberater in
den nächsten Jahren keine Angst vor Lange-
weile zu haben.

Die letzten 3 Monate in der Innenpolitik waren
zwar medial von Sondierungsgesprächen und
Regierungsverhandlungen geprägt, das Parla-
ment, das Finanzministerium und die Ge-
richtshöfe aber haben in dieser Zeit für zahl-
reiche News gesorgt.Vor allem im Bereich der
Umsatzsteuer sind einige gesetzliche Neue-
rungen, interessante oberstgerichtliche Er-
kenntnisse und erlassmäßige Klarstellungen
zu verzeichnen, über die wir in dieser Aus-
gabe der CONSULTATIO NEWS ausführlich
berichten.

Abseits von Steuerrecht und Politik infor-
mieren wir Sie in CONS INTERN wieder über
eine Reihe von „Human Facts“. Eine ganz be-
sondere Freude ist es mir, dass ich an dieser
Stelle unserer Frau Lia Androsch die herz-
lichsten Glückwünsche zu ihrem 91. Geburts-
tag aussprechen darf. Mutter Androsch hat die
CONSULTATIO mitbegründet und jahrzehnte-
lang mitgeprägt. Mögen Ihnen, liebe Lia, Ihre
Gesundheit und Ihr Humor noch lange Jahre
erhalten bleiben.

Mag. Julius Stagel
im Namen aller Gesellschafter

Editorial

Das Jahr 2003 bringt den Wirtschaftstreibenden eine Reihe
von wichtigen Änderungen in Sachen Umsatzsteuer! Die Pflicht
zur monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) kehrt für
all jene zurück, deren Vorjahresumsatz EUR 100.000,- über-
schritten hat. Das zugehörige neue Voranmeldungsformular
schreibt erstmals vor, die „nicht-steuerbaren“ Auslandsumsätze
zu erklären. CONSULTATIO NEWS informiert über die Details und
schildert auch die aktuelle Situation beim PKW-Auslandsleasing
und den geänderten Rechnungsvorschriften.

Pflicht zur UVA:
Ab EUR 100.000.- Vorjahresumsatz
Alle UnternehmerInnen, die im vergangenen Jahr mehr als EUR 100.000.-
umgesetzt haben, müssen bei der Finanz ab der Umsatzmeldung für
Jänner 2003 wieder monatlich die UVA einreichen. Für diejenigen, die
2002 diese Umsatzgrenze nicht überschritten haben, gelten weiterhin die
bekannten Bestimmungen: Eine Voranmeldung kann dann unterbleiben,
wenn die vom Unternehmer errechnete Vorauszahlung spätestens am
Fälligkeitstag entrichtet wird oder sich für den Voranmeldungszeitraum
gar keine Vorauszahlung ergibt.

Ausnahmen
UnternehmerInnen, die ausschließlich gemäß § 6 Abs 1 Z 7 bis 28 UStG
1994 steuerbefreite Umsätze tätigen, bleibt die UVA ebenfalls erspar t.
Zu dieser Gruppe zählen beispielsweise Ärzte, Zahntechniker,Versiche-
rungsvertreter,Tagesmütter, oder Privatlehrer an öffentlichen Schulen.
Befreit sind sie aber nur, wenn sich nicht aus einer anderen selbstständigen
Tätigkeit oder aus anderen Gründen für den jeweiligen Voranmeldungs-
zeitraum eine Vorauszahlung oder ein Überschuss ergibt.

Ein umsatzsteuerbefreiter Unternehmer, der 2002 mehr als EUR
100.000,- umgesetzt hat, muss jedoch dann eine UVA einreichen,

❚ wenn er im Voranmeldungszeitraum neben seinen steuerbefreiten 
Umsätzen auch steuerpflichtige Umsätze

Voranmeldung, PKW-Auslandsleasing & Co.:
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tätigt (z.B. als Fachvortragender, Schriftsteller, Vermieter)
oder

❚ wenn er innergemeinschaftliche Erwerbe über der 
Erwerbsschwelle durchführ t (z.B. ein Arzt importier t 
um EUR 15.000,- medizinisches Gerät aus Deutschland)

Das neue UVA-Formular und 
dessen Übermittlung
Für die Umsatzsteuervoranmeldung gibt es ein neues, vier-
seitiges (!) Formular. Es ist ab dem Voranmeldungszeitraum
Jänner 2003 zu verwenden. Sie finden die Vorlage auf der
CONSULTATIO-Homepage unter www.consultatio.com oder
auf der Website des Finanzministeriums unter www.bmf.gv.at .
Die am 26. Februar 2003 beschlossene Änderung des Um-
satzsteuergesetzes (§ 21 Abs 1 UStG) verpflichtet die hei-
mischen UnternehmerInnen prinzipiell dazu, ihre Umsatz-
steuervoranmeldung auf elektronischem Weg abzugeben.
(Damit diese Bestimmung wirksam wird, muss der  Finanz-
minister allerdings erst eine entsprechende zusätzliche Ver-
ordnung erlassen.) Wenn einem Wirtschaftstreibenden die
elektronische Übermittlung mangels technischer Vorausset-
zungen unzumutbar ist, darf er die UVA weiterhin in Papier-
form einreichen.

Die neuen Regelungen rund um die UVA bescheren den
Abgabepflichtigen eine wesentliche Änderung hinsichtlich
der sogenannten „nicht-steuerbaren Auslandsumsätze“. Das
sind Umsätze, bei denen der Ort der Lieferung oder einer
sonstigen Leistung umsatzsteuerlich nicht im Inland liegt.

Beispiele:

1. Der „klassische“ Auslandsumsatz 

Ein österreichisches Handelsunternehmen kauft Rohstoffe in Brasilien
und verkauft sie nach Polen weiter – ohne dass die Waren nach Öster-
reich gelangen.

2. „Katalogleistung“ im Sinne des § 3a Abs 10 UStG

❚ Eine österreichische Rechtsanwältin verfasst in Wien ein Gutachten 
für einen deutschen Unternehmer.
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Steuerfreie Sparbuchschenkung:
Eine „never ending story“?

Die Möglichkeit der schenkungssteuerfreien Übertragung
von Sparbüchern wird langsam zur „never ending story“
zugunsten der Steuerzahler. Denn der Nationalrat hat
in seiner Sitzung am 26. Februar beschlossen, die Schen-
kungssteuerfreiheit in Sachen Sparbücher nunmehr bis
Ende 2003 aufrecht zu erhalten.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, wenn die Steuer-
klasse V zum Tragen kommt. Das betrifft die Fälle, in denen
der Sparbuchschenker und der Beschenkte überhaupt nicht
miteinander verwandt sind. Die Schenkung ist dann nur
mehr bis zu einem (Frei-)Betrag von EUR 100.000,- 
steuerfrei.

NEU: Finanz-Online!

Seit Jänner 2003 bietet der Fiskus den SteuerzahlerInnen
einen sogenannten Finanz-Online-Dienst an.Wenn Sie 
dieses Service nutzen wollen, melden Sie sich unter
http://www.bmf.gv.at/egov/fonline dafür an. Sie erhalten
eine Teilnehmeridentifikation (TID), eine Benutzeridentifika-
tion (BENID) und eine persönliche Identifikationsnummer
(PIN). Die drei Codes ermöglichen Ihnen dann Ihren
Zugang zu Finanz-Online.

Was bietet Ihnen der neue Dienst, sobald Sie einmal regis-
trier t sind? Mittels der persönlichen Zugangskennungen
können Sie z.B. Einsicht in Ihr Steuerkonto nehmen oder
einen Rückzahlungsantrag für ein etwaiges Steuerguthaben
stellen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich die Gül-
tigkeit einer UID-Nummer per Internet bestätigen zu lassen.

Auch für DienstnehmerInnen ist das neue Service inter-
essant: Sind oder waren Sie angestellt, können Sie Ihre
Arbeitnehmerveranlagung für 2002 bereits elektronisch
an das Finanzamt übermitteln. Auf Wunsch erhalten Sie
sogar den Bescheid dazu elektronisch zugestellt.

Zu bedenken ist aber : Die ersten Nutzer solcher neuer
Systeme haben oft „Testpiloten“ -Charakter. Das zeigt
die Erfahrung der vergangenen Jahre. Warten Sie mit Ihrem
Eintritt in die Welt des Finanz-Online gegebenenfalls so
lange zu, bis die „Kinderkrankheiten“ beseitigt sind.

Aktiengesellschaften: Abfertigungsrückstellungen
für Vorstandsmitglieder

Ein jüngst ergangenes Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes bringt endlich Klarheit: Um für Abfer tigungsverpflich-
tungen gegenüber ihren Vorstandsmitgliedern Vorsorge zu
tragen, können Aktiengesellschaften eine Rückstellung für
„sonstige ungewisse Verbindlichkeiten“ bilden.

Vorstandsmitglieder einer AG sind keine „Arbeitnehmer“.
Deshalb kann für eine mit ihnen ver traglich vereinbar te 

Vorstands-Abfer tigung keine „klassische“ steuer-
liche Abfertigungsrückstellung nach § 14 EStG
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gebildet werden. Die Entscheidung des VfGH macht es den
Unternehmen jetzt aber möglich, steuerlich eine Rück-
stellung für „sonstige ungewisse Verbindlichkeiten“ gemäß 
§ 9 Abs 1 Z 3 EStG zu bilden.

Die steuerrechtliche Dotierung wird wegen des Maßgeblich-
keitsprinzips voraussichtlich der handelsrechtlichen zu ent-
sprechen haben. Die in § 14 für „Arbeitnehmer“- Abfer ti-
gungen enthaltenen steuerlichen Bestimmungen (Maximal-
ansatz mit 47,5 %/45 % der fiktiven Ansprüche, Wertpapier-
deckung) sind auf Rückstellungen für Vorstandsabfertigungen
nicht anwendbar. Allerdings wird bei einer Restlaufzeit des
Vorstandsvertrages von mehr als 12 Monaten eine Kürzung
der steuerwirksam gebildeten Rückstellung auf 80 % des
Teilwertes gemäß § 9 Abs 5 EStG vorzunehmen sein.

Dasselbe sollte im Übrigen für alle nicht weisungsgebun-
denen Geschäftsführer einer GmbH und für freiwillige
Abfertigungsvereinbarungen mit Dienstnehmern gelten.
Die Einkommensteuer-Richtlinien werden aufgrund des
VfGH-Erkenntnisses in den RZ 3332 ff wohl geänder t 
werden müssen.



❚ Eine heimische Werbeagentur führ t in Österreich eine Werbekam-
pagne für ein Schweizer Unternehmen durch.

Diese Leistungen werden jeweils faktisch in Österreich erbracht, sie
finden aber umsatzsteuerlich trotzdem im Ausland statt und sind daher
als „nicht steuerbare Auslandsumsätze“ anzusehen.

In beiden Fällen müssen die jeweiligen Umsätze in Zukunft bei der monat-
lichen Voranmeldung mit angegeben werden! Unklar ist übrigens bisher,
welche Folgen jenen drohen, die die „nicht steuerbaren Auslandumsätze“
nicht oder nur unvollständig angeben.

Umsatzsteuer und Leasing von
PKWs im Ausland
Die heimische Finanz macht den SteuerzahlerInnen der-
zeit durch die sogenannte Eigenverbrauchsbesteuerung 
das Leasing von PKWs im Ausland unattraktiv. Wie bereits
in CONSULTATIO NEWS 4-2002 berichtet, wird allgemein 
erwartet, dass der Europäische Gerichtshof diese öster-
reichische Regelung als EU-rechtswidrig aufhebt. Die Per-
spektive, dass dadurch eine neue Steuerlücke entstehen
könnte, war dem Fiskus ein Dorn im Auge. Deshalb hat 
das Finanzministerium beim EU-Mehrwertsteuerausschuss
eine spezielle Ausnahmeregelung „aus konjunkturellen
Gründen“ erreicht. Sie gilt bis Ende 2005. Die Eigenver-
brauchsbesteuerung bleibt also vorläufig auch dann auf-
recht, wenn der Europäische Gerichtshof ein für den öster-
reichischen Fiskus negatives Urteil fällt. Eine Reihe von Ex-
per ten ist der Ansicht, dass auch die besagte Ausnahme-
regelung nicht mit dem geltenden EU-Recht vereinbar ist.

Fazit: Wenn Sie bisher bereits Fahrzeuge im Ausland ge-
least haben und von der österreichischen Eigenverbrauchs-
besteuerung betroffen waren, sollten Sie alle Rechtsmittel
dagegen ausschöpfen. Ihre Chancen, die Umsatzsteuer zurück-
zuerhalten, stehen gut. Wenn Sie in Zukunft einen PKW 
im Ausland leasen wollen, bedenken Sie: Eine mögliche Be-
freiung von der Eigenverbrauchsbesteuerung ist nur durch
langwierige Rechtsmittelverfahren zu erreichen. Das ver-
gessen jene Autohändler nur allzu gerne, die derzeit das
Auslandsleasing heftig bewerben.

Die neuen Rechnungsvorschriften:
Kein Vorsteuerabzug ohne 
UID-Nummer!
Das 2. Abgabenänderungsgesetz hat für die Rechnungs-
gestaltung einige weitreichende Neuerungen gebracht. Sie
müssen seit dem 1. Jänner 2003 berücksichtigt werden. Für
UnternehmerInnen ist besondere Vorsicht geboten. Denn
ein Leistungsempfänger darf KEINEN Vorsteuerabzug geltend
machen, wenn auf der ihm ausgestellten Rechnung eines
der vorgeschriebenen Merkmale fehlt. Mittels eines Erlasses
hat das Finanzministerium jüngst noch einige offene Fragen
in Sachen Rechnungsgestaltung geklär t.

Folgende Elemente müssen seit 1.1.2003 zusätzlich auf der
Rechnung zu finden sein, wobei die Bestimmungen auch für
Anzahlungsrechnungen und Gutschriften gelten:

1. Das Ausstellungsdatum 

2. Eine fortlaufende Nummer 

3. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID)

4. Der Steuersatz und eine etwaige Steuerbefreiung 
(z.B. bei Ärzten)

SV-NEWS
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Unfälle von MitarbeiterInnen:
„Gipshaxen-Prämie“ entlastet kleinere und 
Mittelbetriebe

Freizeit- und Arbeitsunfälle ihrer MitarbeiterInnen kommen
kleineren Unternehmen in Zukunft nicht mehr so teuer
wie bisher. Denn dank einer Neuregelung des §53b ASVG
erhält der Arbeitgeber jetzt einen Zuschuss von der
AUVA, wenn er seinem Arbeitnehmer nach einem Unfall
Lohn oder Gehalt weiterzahlt.

Allerdings sind einige Voraussetzungen zu erfüllen, um die
mancherorts als „Gipshaxen-Prämie“ titulier te finanzielle
Unterstützung überhaupt erhalten zu können:

1. Nur jene Unternehmen sind zuschussberechtigt, bei 
denen die Anzahl der regelmäßig beschäftigten Mitar-
beiterInnen weniger als 51 beträgt.

2. Der Dienstnehmer, dem der Unfall zugestoßen ist,
muss bei der AUVA versichert sein.

3. Die unfallbedingte Dienstverhinderung hat länger als 
drei Tage gedauert.

4. Der Arbeitgeber zahlt das Entgelt tatsächlich weiter.

5. Der Unfall ist nach dem 30. September 2002 passier t.

Wie hoch ist der Zuschuss?
Die AUVA zahlt einen Zuschuss von 50% von jenem Ent-
gelt, das der Unternehmer dem „Unfallopfer“ tatsächlich
for tgezahlt hat. Die Unterstützung ist zeitlich beschränkt:
einen Zuschuss gibt es für maximal 42 Kalendertage.

Wichtig: Antrag stellen, sonst kein Geld!
Die AUVA lässt die Mittel nicht von sich aus fließen. Der
Zuschuss muss eigens beantragt werden! Das hat inner-
halb von 2 Jahren nach dem Zeitpunkt zu geschehen, an
dem der Anspruch auf Entgeltfor tzahlung endet.

Ihre CONSULTATIO BetreuerInnen unterstützen Sie
gerne bei der Antragstellung!

Lesen Sie mehr zu folgenden Steuer-News auf der 
CONSULTATIO HOMEPAGE www.consultatio.com

❚ Vorsteuerabzug für Arbeitszimmer
❚ Optionenmodell in der 

Gewerblichen Sozialversicherung
❚ USt-/ESt-/LSt-Richtlinien geändert
❚ Unfallrentenbesteuerung aufgehoben
❚ News zur Lohnverrechnung und zur Abfer tigung NEU

❚ UID-Nummer für Vereine
❚ Pauschalier ter Dienstgeberbeitrag 

zur Sozialversicherung


